
Beschlüsse aus dem öffentl. Teil der Sitzung              Nr. 15 
des Reischacher Gemeinderates am 03. Juni 2009     
 
Die Niederschrift über die Sitzung Nr. 14 vom 06. Mai 2009 wird ohne Einwände genehmigt. 
 
I. Bauanträge  

1. Bauantrag von Josef König, Wissersdorf 17 
    zur Erneuerung des Dachstuhles am bestehenden N ebengebäude (Vordachkürzung) 
    in Wissersdorf 17. 
 Zustimmung ohne Einwände und Auflagen. 
 
 
2. Bauantrag von Lorenz Schmitzer, Wälschmühle 94 
    zur Errichtung eines Ersatzwohnhauses, Umnutzun g des alten Wohnhauses in 
    Lagerräume in Wälschmühle 94. 
 Zustimmung ohne Einwände und Auflagen. 
 
 
3. Bauantrag von Maria Buchner, Unterthal 23 
    zur Errichtung eines Hackschnitzellagers in Unt erthal 23. 
 Zustimmung ohne Einwände und Auflagen. 
 
 
4. Antrag von Claudia und Dieter Horak, Georgenstr.  2  
    zur Errichtung eines Lagerraumes für Holzlageru ng und Gartenmöbel 
    in Georgenstr. 2 in einem verfahrensfreien Bauv orhaben. 
 
„Der Gemeinderat beschließt, dass einer Befreiung v on den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes Nr. 5 „Reischach-Nord“ nach § 31 Abs. 2 BauGB zur Errichtung eines 
Lagerraumes für Holzlagerung und Gartenmöbel in Geo rgenstraße 2, zugestimmt 
wird.“ 
 
 
II. Ergebnis der Verkehrsschau  

1. Gehwegmarkierung über die Arbinger Straße mit rotem Belag. 
 
2. Nordendstraße, halbseitige Haltlinien 
 
3. Rockersbach – Geschwindigkeitsbeschränkung  
 
„Der Gemeinderat beschließt, dass nach dem Ergebnis  der Verkehrsschau und auf 
Vorschlag des Bauausschusses zu Punkt 1  ‚Arbinger Straße’ kein Handlungsbedarf 
besteht.“ 
 
„Der Gemeinderat beschließt, dass nach dem Ergebnis  der Verkehrsschau und auf 
Vorschlag des Bauausschusses zu Punkt 2  ‚Nordendstraße’ der Gemeinderatsbe-
schluss vom 01.04.2009 zur ‚probeweisen Aufbringung  von halbseitigen, weißen 
Haltelinien an den vier Kreuzungen’ aufgehoben wird , da dies laut Verkehrsschau 
nicht zulässig ist. 
Das Ergebnis wird dem Antragsteller schriftlich mit geteilt.“ 
 
„Der Gemeinderat beschließt, dass nach dem Ergebnis  der Verkehrsschau und auf 
Vorschlag des Bauausschusses zu Punkt 3  ‚Rockersbach’  

� keine weitergehende Beschilderung, insbesondere Ges chwindigkeitsbeschrän-
kung erforderlich ist. Laut Verkehrsschau ist die b estehende Beschilderung 
ausreichend. 

� zur besseren Sicht wird dem Grundstückseigentümer/d er Antragsteller empfoh-
len, die Sträucher zurückzuschneiden. 

Das Ergebnis wird dem Antragsteller schriftlich mit geteilt.“ 
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III. Zuschussantrag Stockschützen Arbing  

„Der Gemeinderat beschließt auf Vorschlag des Bauau sschusses, dass für die Vor-
dachverlängerung der bestehenden Stockschützenhütte  die Materialkosten bis zu 
2.831,44 € durch die Gemeinde Reischach übernommen werden. Grundlage für die 
Materialkostenübernahme ist das Angebot der Fa. Bac hmeier vom 28.04.2009.“ 
  Beschluss mit 12 gegen 0 Stimmen. 
 
 
IV. Anträge  

1. Bolivien – Soziales Engagement 
„Der Gemeinderat beschließt, dass das Kindergarten-  und Schulprojekt Ushpa Ushpa 
in Bolivien finanziell nicht unterstützt wird. 
Einer Veröffentlichung eines Berichtes im Gemeindeb latt wird zugestimmt.“ 
 
 
2. Zuschussantrag BRK Altötting 
„Der Gemeinderat beschließt, dass dem Bayerischen R oten Kreuz Kreisverband Altöt-
ting für das Jahr 2009, wie bisher, ein Zuschuss vo n 0,20 € pro Einwohner, dies ent-
spricht 515,80 € bei 2.579 Einwohner, zur Sozialarb eit gewährt wird.“ 
 
 
3. Zuschussantrag Kath. Dorfhelferinnen und Betriebshelfer GmbH, Töging 
„Der Gemeinderat beschließt, dass der Kath. Dorfhel ferinnen und Betriebshelfer 
GmbH für das Jahr 2009, wie bisher, ein Zuschuss vo n 0,10 € pro Einwohner, dies ent-
spricht 257,90 € bei 2.579 Einwohner, gewährt wird. “ 
 
 
4. Zuschussantrag Hospizverein Altötting 
„Der Gemeinderat beschließt, dass dem Hospizverein i. Lkr. Altötting e.V. keine Zu-
wendung gewährt wird.“ 
 
 
5. Antrag auf Zuschuss für Ausbau einer Straße mit geringer Verkehrsbedeutung 
„Der Gemeinderat beschließt auf Vorschlag des Bauau sschusses, dass für die As-
phaltierung der Zufahrtsstraße zum Anwesen Hinterec k 99 ½ der gemeindliche Zu-
schuss von 15,-- €/lfm, gemäß dem Grundsatzbeschlus s vom 08.03.2000, gewährt 
wird.“ 
 


